
Anwendung des Kassationsverfahrens nicht immer 
genügend beachtet worden.

Bei der Betrachtung der den Staatsanwälten durch 
den neuen Kurs gestellten Aufgaben hat der General
staatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik 
ausgeführt, daß es im Rahmen des neuen Kurses nicht 
vertretbar ist, daß der Staatsanwalt die Kassation künf
tig noch als ein „weiteres Rechtsmittel“ betrachtet, das 
nur ihm, nicht aber dem Angeklagten zusteht2). Dieser 
Anspruch würde eine völlig ungesetzliche Benachteili
gung des Angeklagten im Strafverfahren bedeuten bzw. 
dem Staatsanwalt eine völlig unbegründete Vorrang
stellung einräumen und müßte von der werktätigen Be
völkerung als Willkür gerade des Staatsorgans betrachtet 
werden, das in erster Linie zur Wahrung der demokra
tischen Gesetzlichkeit auf allen Gebieten des gesell
schaftlichen Lebens berufen ist. Daß solche fehlerhaften 
Auffassungen bestehen bzw. bestanden haben, ist nach 
den Ausführungen des Generalstaatsanwalts nicht zu 
bezweifeln.

Dazu ist aber zu bemerken, daß es ebenso wie 
dem Staatsanwalt auch dem Angeklagten bisher 
freigestanden hat, sich nach rechtskräftiger Verurtei
lung an den Generalstaatsanwalt oder an den Präsi
denten des Obersten Gerichts unter Darlegung der 
Gründe zu wenden und um die Stellung des Kassa
tionsantrages beim Obersten Geridit zu bitten. In wel
chem Umfang von diesem Recht Gebrauch gemacht 
wird, beweisen die täglich beim Generalstaatsanwalt 
und beim Präsidenten des Obersten Gerichts in großer 
Zahl eingehenden Kassationsgesuche in Straf- und Zi
vilsachen. Die große Zahl der privaten Kassationsanre
gungen beweist aber auch die Richtigkeit des Hinweises, 
daß der Staatsanwalt die Kassationsbedürftigkeit rechts
kräftiger Entscheidungen nicht nur unter dem Gesichts
punkt zu prüfen hat, ob eine andere rechtliche Beurtei
lung zum Nachteil des Angeklagten oder die Erhöhung 
der Strafe geboten ist, sondern daß er sich in gleichem 
Maße verpflichtet fühlen muß, zugunsten des Ange
klagten die Kassation derjenigen Urteile beim General
staatsanwalt anzuregen, die auf einer fehlerhaften Ge
setzesanwendung beruhen oder im Strafmaß gröblich 
unrichtig sind.

Auch jetzt noch überwiegt die Zahl der zum Nach
teil der Angeklagten gestellten Kassationsanträge. 
Falsch wäre es aber, die Ausführungen des General
staatsanwalts dahin zu verstehen, daß es lediglich dem 
Staatsanwalt verwehrt sein muß, wegen einer unge
setzlichen Benachteiligung des Angeklagten das Kas
sationsverfahren als weitere Rechtsmittelinstanz zu 
betrachten. Das Kassationsverfahren darf weder zum 
Rechtsmittel des Staatsanwalts noch zum Rechtsmittel 
des Angeklagten oder der Prozeßparteien werden. Die 
Kassation ist ihrem Wesen nach etwas völlig anderes 
als ein Rechtsmittel, weil sie sich gegen rechtskräftige 
Entscheidungen richtet und sowohl die materielle, d. h. 
die innere, sachliche, als auch die formelle Rechtskraft, 
als Ausdruck der sich im rechtskräftigen Urteils
spruch verkörpernden Autorität der Staatsgewalt, zu 
den Grundlagen unseres demokratischen Straf- und Zi
vilprozeßrechts gehören und unbedingte Beachtung er
fordern. Die materielle Rechtskraft eines Strafurteils 
bewirkt seine Maßgeblichkeit in verschiedener Hinsicht. 
Sie stellt das Verbrechen des Angeklagten endgültig 
fest, sie gibt dem Urteil die Vollstreckungswirkung be
züglich der erkannten Strafe und sie hat den Grundsatz 
der Einmaligkeit der gerichtlichen Verfolgung (ne bis 
in idem) zum Inhalt. Auf keine dieser Wirkungen kann 
das demokratische Prozeßrecht verzichten. Das beweist 
— um eine der Wirkungen der materiellen Rechtskraft 
herauszugreifen — am deutlichsten die Entwicklung, 
die das faschistische Strafrecht genommen hat, das be
müht gewesen ist, auf den verschiedensten Wegen den 
Grundsatz der Einmaligkeit der gerichtlichen Strafver
folgung zu durchbrechen und den Verurteilten nach 
seiner gerichtlichen Bestrafung weiteren Maßnahmen 
zu unterwerfen (Verurteilung als gefährlicher Gewohn
heitsverbrecher).

In zahlreichen Bestimmungen des materiellen und 
prozessualen Zivil- und Strafrechts tritt uns der dem 
Begriff der Rechtskraft zugrunde liegende Gedanke 
einer Begrenzung der gerichtlichen Tätigkeit entgegen,

so z. B. in den Bestimmungen über die Strafverfol
gungsverjährung (§ 67 StGB) und in der zeitlichen 
Beschränkung des Wiederaufnahmeverfahrens (§ 317 
Abs. 2 StPO). Die Rechtskraft eines gerichtlichen Ur
teils in weitergehendem Maße unberücksichtigt zu 
lassen, als dies im Interesse der Vertiefung der demo
kratischen Gesetzlichkeit durch das Kassationsverfah
ren unbedingt notwendig ist, müßte zu einer wesent
lichen Beeinträchtigung der Überzeugungskraft der 
Entscheidung führen, die eine der Voraussetzungen 
ihrer erzieherischen Wirkung ist. Ein Strafurteil, 
dessen Ergebnis auch nach Ablauf des Instanzen
zuges ohne wirklich zwingende Gründe angegriffen 
werden kann, wird weder auf den Verurteilten noch 
auf Außenstehende eine nennenswerte erzieherische 
Wirkung haben. Diese Betrachtung zeigt, wie nachteilig 
sich die auch heute noch bei einigen Gerichten und 
Staatsanwaltschaften geübte Praxis auswirken muß, 
die Vollstreckung eines Urteils im Hinblick auf ein 
von einem Prozeßbeteiligten gestelltes Kassationsgesuch 
auszusetzen. Diese Maßnahme kann vielmehr nur das 
Kassationsgericht nach eingehender Prüfung der Be
gründetheit des Kassationsantrages anordnen.

Wegen ihres besonderen Charakters, der die Kassa
tion vom Rechtsmittel unterscheidet, und weil die Nicht
beachtung der Rechtskraft einer gerichtlichen Entschei
dung in jedem einzelnen Fall eine besonders sorgfältige 
Abwägung aller Umstände der Sache und der justiz
politischen Notwendigkeit erfordert, hat das Gesetz 
nicht jedem Prozeßbeteiligten das Antragsrecht zuge
standen, sondern dieses ausschließlich in die Hand des 
Generalstaatsanwalts und des Präsidenten des Obersten 
Gerichts gelegt.

Eine Ausweitung der Kassationstätigkeit des Obersten 
Gerichts dergestalt, daß die Kassation ein Rechtsmittel 
wird, würde aber auch gegen eines der Grundprinzipien 
unseres Gerichtsverfassungsgesetzes verstoßen, das 
sowohl für den Strafprozeß wie für den Zivilprozeß das 
zweiinstanzliche Verfahren eingeführt hat. Bei der Be
gründung dieses Gesetzes vor der Volkskammer ist dar
gelegt worden, wieviel Schwächen und Unzulänglich
keiten dem Verfahren mit drei Instanzen eigen waren. 
Wenn nun das Kassationsverfahren praktisch an die 
Stelle der weggefallenen dritten Instanz treten würde, 
so wäre dies ein offensichtlicher Rückschritt und die 
Preisgabe eines wesentlichen Erfolges unserer demo
kratischen Rechtsentwicklung.

In letzter Zeit machen private Gesuchsteller — offen
bar unter dem Einfluß unsachgemäßer Rechtsberatung 
— häufig keinen Gebrauch von dem normalen Rechts
mittel, um dann über die Kassation der rechtskräftig 
gewordenen Entscheidung zu ihrem vermeintlichen 
Recht zu kommen. Daß das Kassationsverfahren vor 
einem solchen Mißbrauch geschützt werden und ein 
möglicherweise aus Gründen der Kostenersparnis ge
stelltes Kassationsgesuch dieser Art ohne sachliche Prü
fung der Ablehnung verfallen muß, bedarf keiner 
weiteren Begründung. Es ist das Prinzip jeder Be
schwerdeordnung, daß die höchste Stelle nicht ange
rufen werden kann, solange der Beschwerdeführer von 
der ihm ausdrücklich eingeräumten Beschwerdemög
lichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Auch Kassa
tionsgesuche, die von Rechtsanwälten gestellt werden, 
lassen mitunter erkennen, daß die Voraussetzungen für 
ein Kassationsverlangen nicht mit der genügenden 
Verantwortung geprüft werden. Dabei erscheinen der 
Versuch, Gesuche um Gewährung bedingter Strafaus
setzung oder um einen Gnadenerweis in Kassations
gesuche einzukleiden, um ihnen unter Berufung auf 
eine angebliche Rechtsverletzung einen stärkeren Nach
druck zu verleihen, oder die gleichzeitige Gesuchstellung 
beim Generalstaatsanwalt und beim Präsidenten des 
Obersten Gerichts noch nicht als die gröbsten Ver
stöße gegen die notwendige Sorgfaltspflicht eines 
Rechtsanwalts.

Die Kassation wird also der weiteren Festigung der 
demokratischen Gesetzlichkeit unseres Staates nur 
dienen, wenn von ihr, unter Vermeidung jedes Forma
lismus lediglich in den Fällen Gebrauch gemacht wird, 
in denen die Schwere der Gesetzesverletzung oder die 
gröbliche Unrichtigkeit des Strafmaßes dazu zwingt, im 
Interesse der demokratischen Gesetzlichkeit die sich 
aus der Nichtbeachtung der Rechtskraft ergebenden
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